
Urkunde über die trneuerung des tifernen Kreuzes,
·l>·om5. fluguft t9t4~

.{Qir ,~iJhetrn, non ~ottes ~naden ffönig non preu~el1 u(w.

3ngdichts der ernften (age, in die das teure 1>aterland durch einen ihm aufgezwungenen
J' Krieg perfetjt ift, und in dankbarer Erinnerung an die pddentaten unterer l>orfahren
in den gro~en Jahren der Befreiungskriege und des Kampfes für die Einigung Deutfch-
lands, wollen «lIr das poil Unserem in' ßottruhenden Orgro~vater geftiftete Ordens-
zeichen des Eifernen Kreuzes abermals wiederaufleben laffen.

Das Eiferne Kreuz foU ohne Onterfchied des Ranges und Standes an flngehOrige
;;t -_ •••••••.• - - ---. ' •• _ -..-: ••••••• •••• ~ ••.•• ~ - ,.,...."

des peeres, der Jllarine und (Jes (andfturmes, an Jll~~!!~~er der freiwilligen K.!anken-
pflege und an fonftige perConen, die eine Dienftperpflichtung mit dem ßeere oder der
JUarine eingehen, oder als peeres- und Jllarinebeamte 1>envendung finden, als eine
Belohnung des auf dem Kriegsfchauplatj erworbenen 1>erdienftts perUthen werden.
fludl Colche perConen, die daheim flch l>erdienfte um das «lohl der dfuffdun Stffit---,..- .•.•. ~ -~---_.-_. - - - - - --
macht und der feiner 1>erbündeten erwerben, folien das Kreuz erhalten.

~."", •..~-- -.

Demgemä~ perordnen «lir, was folgt:
t. Die für dieCen Krieg wieder ins (eben gerufene flusnidmung des EiCernen

Kreuus foll, wie früher, aus zwei Klaffen und einem ßro~kreulf befuhen.
Di.eOrdensuichen fowie das Band bleiben unnerändert, nur ift auf der 1>order-
feite unter dem W mit der Krone die Jahreszahl 1914 anzubringen.

2. Die zweite Klaffe wird an einem fchwarun Bande mit wei~er EinfalT'ung im..,............_._-- --.- .-
Knopfloch getragen, fofern es für l>erdienft auf dem Kriegsfchauplatj perliehen

-- wird. f*_cl'!.h!.im erworbenes l>erdienft wird es am wei~en Bande mit fchwarzer~ ~ -~'. - . - - .' ...,.--. -...--
Einfaffung nerüenen. Die erüe Klaffe wird auf der linken Sruft, das ßro~-
~reui' um den pals getragen.

3. Die erfte Klaffe kann nur nach Erwerbung der zweiten verliehen werden und
wird neben diefer getragen.

4. Die 1>erleihung des ßro~kreuus ift nicht durch uorherige Erwerbung der erften
und zweiten Klaffe bedingt. Sie kann nur erfolgen für eine gewonnene enr-
fcheidendeSdtlacht, durch die der feind zum l>erlaffen feiner Stellungen gezwungen



wurde, oder für die felbftändige, non erfolg gekrönte f'lihrung einer flrmet
oder flotte oder für die eroberung einer gro~en feCtung oder für die erhaltung
einer wichtigen feftung durch deren ausdauernde Derteidigung.

S. fltte mit dem 13efitje des J1Tilitär-ehrenzeichens ertter und zweiter KlaCfe ner-
bundeneu Dorzüge gehen, norbehalttidt der "erfaffungsmä~igen Regelung einer
ehrenzulage, auf das tiferne Kreuz erfrer und zweiter Klaffe über.

Orkundtich unter Onferer pöchCteigenhändigen Onterfdirift und beigedrucktem König-
lichen Jnfieget.

- .
Gegeben 13ertin, den S. flugUft 1914.
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